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Auswahl 1

Auswahl SuS* nach 

definierten Kriterien 

und Terminplanung

Fallkonferenz2

Schulen prüfen 

Notwendigkeit einer 

Fallkonferenz 

Übergabebogen

Ergebnis3

Ergebnis von 

Fallkonferenzen bzw. 

Vereinbarungen im 

Ergebnisprotokoll

Erprobter Prozess

in Abschlussklassen 

LK WT und LÖ

Evaluation und 

ggf. Ausweitung  

auf Vorabschluss-

klassen

Schule und beteiligte Institutionen 

      Ende März/ Anfang April

Schule

  September

*SuS = Schülerinnen und 

Schüler



Definition von Schülern*innen mit Problemlagen
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1. Chronische Erkrankung (Alkohol, Drogen, psychische- und 

körperliche Erkrankungen)

2. Schulabsentismus (ab 10 Tage unentschuldigtes Fehlen 

unabhängig von der Ursache) 

3. Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach § 90 SchG BW 

(ab Unterrichtsausschluss)  

4. Frühe Schwangerschaft 

5. Kein Anschluss sichergestellt 

6. Verhaltensauffälligkeiten bzw. problematische 

Konstellationen, die für die aufnehmende Schule von 

Bedeutung sein könnten

Zurück zur Prozessübersicht

Zurück zur 

Prozessübersicht



Übergabebogen für den Übergabeprozess
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Zurück zur Prozessübersicht

Zurück zur 

Prozessübersicht

Auffälligkeiten gemäß den Kriterien zur Identifikation vulnerabler Jugendlicher werden in 

geeigneter Form dokumentiert (z. B. Übergabebogen, interner Vermerk), führen aber nicht 

zwangsläufig zu einer Fallkonferenz

Soll eine Fallkonferenz stattfinden, dokumentiert die abgebende Schule die Auffälligkeiten im 

Übergabebogen. Hier werden auch Besonderheiten zur Klassenzusammensetzung bzw. 

problematische Konstellationen erfasst. Der Übergabebogen dient der Orientierung und wird nicht 

standardisiert abgearbeitet. Die Entscheidung, ob eine Fallkonferenz stattfinden wird, muss 

zwischen abgebender und aufnehmender Schule getroffen werden und wird als Instrument nur bei 

besonders deutlichen Auffälligkeiten durchgeführt.

Übergabebogen 

bearbeitbar

Ergebnisprotokoll 

Fallkonferenz
Prozess - 

beschreibung
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